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Auszuo AUS DEM PRoToKoLL

RE0IERuN05RATEs DES KANTONS S0L0THuRN
Nr. 2874. 8. JULI1938,

~.1. Die Einwohnergemeinde ~ Olten hat zufolge des

Ausbaues und der Verbreiterung der dortigen Kantonsetrasse ihren
Bebauungsplan abgeändert. Die hievon berlihrten Blätter Nrn, 1, 2

und 3 des Wangner Bebauungsplaflea lagen gemäss Publikation im
Gäu~Anzeiger Nr. 9 vom 3. März 1938 in der Zeit vom 5, März bis

3. April 1938 öffentlich zur Einsichtnahme auf. Laut Bescbeini~
gung des Ammannamtes sind keine Einsprachen erfolgt. Die Einwob~
nergemeindeversammluflg vom 2, Mai 1938 stimmte den Abänderungen

des bisherigen Bebauungsplanes zu,

II. Die neuen Baulinien entsprechen dem vom Regierungs~

rat mit Beschluss Nr. 5oo8 vom 19. Oktober 1937 genehmigten Au~s~
bauprojekt. Das durch das Baagesetz vorgeschriebene Piib1ikatiOflS~

verfahren ist eingehalten worden, Die Pläne können daher genehmigt

werden, Die mit ihnen in Widerspruch stehenden Baulinien der frLt~

beren Bebauungspläne der Einwohnergemeinde Wangen b/Olten werden

dadurch aufgehoben.

‚III, Der Regierungerat besohliess~ daher:

Den von der EinwohnergemeindeversammlUllg Wangen b/Olten

am 2, Mai 1938 beschlossenen Abänderungen des Or±~bebaiiung8p1afle5

längs der Du.rohgangsstrasse O1ten-~Solothurn wird die~

erteilt; die damit in Widerspruch stehenden frtiheren Baulinien

werden aufgehoben,

~(Staatskanzlei Nr.3926),N,N.

Der Staatsechreiber:

2~i.~
Bau~Departement (4), mit Akten,
Kantonsingenieur (2), mit je 1 Exemplar der 3 mit GenehmigungsVer~

merk versehenen Bebauungsp1äne~
Ammannamt der Einwohner emeinde Wangen b/Olten, mit~

m a er m enehmigungsvermerk versehenen
Bebauungspläne,

Amtsblatt (nur Dispositiv).


